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Hermann Josef Nöthen
Neuer Weg 19, 53347 Alfter


Eichendorfweg 5, 53340 Meckenheim
An den








                  7.10.2010
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises

Kreishaus

53721 Siegburg

nachrichtlich
an die Fraktionen im Kreistag Rhein-Sieg

Schriftliche Anfrage

hier: Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte infolge der geplante Änderung des  Ausführungsgesetzes zum Sozialgesetzbuch II

Sehr geehrter Herr Landrat Kühn,

wie Ihnen sicherlich bekannt ist, plant die Landesregierung Nordrhein-Westfalen eine Änderung zum Ausführungsgesetz des Sozialgesetzbuches II. Gemäß dem mittlerweile vorliegenden Gesetzentwurf soll die vom Landesverfassungsgericht geforderte Verteilung 

der Kosten 

Im Zuge der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe wurde den Sozialhilfeträgern, damit also den Kreisen und kreisfreien Städten, durch das Land eine finanzielle Entlastung der Kommunen beim Wohngeld zugesagt. Den hierfür maßgebenden Verteilungsschlüssel hat jedoch der Verfassungsgerichtshof NRW mit Urteil vom 26. Mai 2010 für rechtswidrig erklärt. 

Die Landesregierung hat hieraufhin aktuell einen Gesetzentwurf zu Änderung dieses Verteilungsschlüssels vorgelegt, der gravierende Auswirkungen auf den Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises hat.

Wird dieser Gesetzesentwurf durch den Landtag verabschiedet, müsste der Kreis für die Jahre 2007 bis 2009 insgesamt  gut 12,1 Millionen € dem Land zurück erstatten. Ab dem Jahre 2010 würde zudem der laufende Sozialhaushalt des Kreise durch geringere Wohngelderstattungen des Landes zusätzlich und dauerhaft belastet. 
In Sorge um die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises, insbesondere darum, ob angesichts der hier aufgezeigten zusätzlichen Haushaltsbelastungen ein Haushaltsausgleich überhaupt noch erreicht werden kann, bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Hält die Kreisverwaltung die im Gesetzentwurf vorgesehene Rückerstattungspflicht des Kreise mit einem Umfange von rund 12,1 Mio. € für rechtmäßig? Greift in diesem Falle nicht eine Bestandsgarantie bzw. ein Vertrauensschutz auf die Rechtmäßigkeit der bisherigen Abrechnungsbescheide?


2. Sollte der vorliegende Entwurf Gesetz werden, welche Auswirkungen hätten die neuen Verteilungsregelungen auf den Kreishaushalt:

a) welche Auswirkung auf den angestrebten Haushaltsausgleich für 2011 ergeben sich durch eine Rückerstattungspflicht des Kreises mit dem dargestellten Volumen in Höhe von gut 12,1 Mio.€?;

b) mit welchen jährlichen Mindereinnahmen durch die hier dargestellte Neuregelung müsste der Kreis rechnen?
Mit freundlichen Grüßen
Maria-Luise Streng
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